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bark eit 413. 3. Freiwillige Gerichtsbarkeit 414. 
4. Sondergerichtsbarkeit. et. Aufgrund sachlicher 
Besonderheit 415. ß. Durch die Eigenschaft der 
Parteien begründete Sondergerichtsbarkeit 415. 
0t0t. Senatoren 416. ßß. Angehörige der haupt
städtischen corpora 416. TI· Officiales 417. 
5. Appellationsgerichtsbarkeit. et. Über die röm. 
Magistrate 417. ß. Über Magistrate außerhalb 
Roms 418. y. Appellationsgerichtsbarkeit des 
vicarius in urbe 419. 8. Die Appellationsge
richtsbarkeit gegen Urteile des Vikars u. des 
Stadtpräfekten 419. b . Konstantinopel 421. 
1. Die ordentliche Gerichtsbarkeit erster In
stanz. et. Proconsul, praefectus urbi, !1t0tpxoi; 

421. ß. Unterbeamte u. Delegatare 421. 2. 
Strafg erichtsbarkeit. et. Praefectus vigilum 422. 
ß. Neuerungen unter Justinian 423. 3. Frei
willige Gerichtsbarkeit 423. 4. Kausalgerichts
barkeit. et. Ratione materiae 423. ß. Ratione 
personae. 0t0t. Senatoren 424. ßß. Corporati 
424. 5. Appellationsgerichtsbarkeit 425. et. 

Über Territorien außerhalb der Stadt 425. ß. 
Appellationen gegen Urteile des Stadtpräfekten 
425. 

IX. Die ordentliche Gerichtsbarkeit erster In
stanz in den Provinzen u. die außerordentliche 
Gerichtsbarkeit erster Instanz der iudices maio
res. a. Die Gerichtsbarkeit der städtischen Be
hörden 426. 1. Umfang 426. 2. Organe. et. 

Munizipalmagistrate 427. ß. Defensor civitatis 
428. b. Die Gerichtsbarkeit der Provinzstatt
halter 429. c. Die erstinstanzliche Gerichtsbar
keit höherer Richter (iudices maiores). 1. Vikare 
u. Prätorianerpräfekten 431. 2. Die erstinstanz
liche Gerichtsbarkeit des Kaisers 432. 
X. Die Appellationsgerichtsbarkeit. a. Allge
meines 434. b . Appellation gegen die städti
schen Behörden 435. c. Appellation gegen die 
Statthalter 435. d. Appellation gegen die iudices 
maiores 444. 
XI. Die Sondergerichtsbarkeit ratione materiae. 
a. Allgemeines 44 7. b. Fiskalgerichtsbarkeit 
44 7. 1. Eigentliche Steuergerichtsbarkeit 448. 
2. Prozesse über bona vacantia u. caduca 449. 
3. Pachtangelegenheiten 449. c. Militärsachen 
449. d. Religionssachen 450. 
XII. Die Sondergerichtsbarkeit ratione personae 
(die privilegierten Gerichtsstände). a. Allgemei
nes 450. b. Beamte. 1. Palatini 451. 2. Höhere 
Reichsbeamte 451. 3. Statthalter 452. 4. Offi
ciales 452. c. Senatoren (außerhalb der Reichs
hauptstädte) 453. d. Curiales u. curia 453. 
e. Corporati, insbesondere Advokaten 453. f. 
Soldaten 454. g. Personae miserabiles 456. 
h. Ausländer. 1. Allgemeines 457. 2. Ausländer 
mit auf Dauer gerichtetem Aufenthalt im Reich. 
et. Foederati 457. ß. Dediticii 458. y. Laeti 
458. 8. Gentiles 459. 3. Reichsfremde Aus
länder. et. Diplomaten 459. ß. Ausländische 
Kaufleute 459. y. Ausländische Söldner 460. 
8. Flüchtlinge u. Asylwerber 461. i. Domänen
pächter (coloni dominici) 461. j. Fiskus 462. 
k. Kleriker 462. 
XIII. Die örtliche Zuständigkeit u. ihre Ver
schiebung 462. 
XIV. Nichtstaatliche Gerichtsbarkeit. a. Schieds
gerichtsbarkeit 464. b. Religiös fundierte Ge
richtsbarkeit 465. 1. Christliche Gerichtsbar
keit 465 : 2. Jüdische Gerichtsbarkeit 465. 
XV. Die kirchliche Gerichtsbarkeit. a. Allge
meines: Das Wesen kirchlicher Gerichtsbarkeit 
nach kirchlicher u. staatlicher Auffassung 466. 
b. Die kirchliche Gerichtsbarkeit vor Konstan
tin 469. c. Die kirchliche Gerichtsbarkeit seit 
Konstantin 471. 1. Kirchliche Gerichtsbarkeit 
über Laien. et, In weltlichen Sachen ( episcopalis 
audientia) 471. ß. Im religiösen Bereich 474 . 
2. Die kirchliche Gerichtsbarkeit über Kleriker 
(privilegium fori). et. In weltlichen Zivilrechts
streitigkeiten (negotia civilia) 475. ß. In welt
lichen Straffällen (crimina mundana) 479. y. 
Causae ecclesiasticae 485. 

A. Al"lgemeines. Unter G. soll nur ein As
pekt des Rechtsstreites behandelt werden: 
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die organisatorischen Voraussetzungen des ge
ordneten Rechtsganges (Gerichtsverfassung, 
Zuständigkeit u. Verfahrenstypen) in histo
rischem Grundriß, soweit sie in das Thema 
,Antike u. Christentum' fallen. Für den Gang 
des Verfahrens ist ein eigener Artikel ( *Pro
zeßrecht) vorgesehen. Die sonst bewährte 
Unterteilung in ,heidnisch' u. ,christlich' 
mußt e hier einer entwicklungsgeschichtlich 
orientierten Gliederung weichen , B u. C be
handeln die G. in heidnischen Staatsformen, D 
die G. im christl. Imperium Romanum, wobei 
man aber durchaus nicht von spezifisch christ
lich beeinflußter G. sprechen kann. Bezüge 
zum Christentum sind deshalb nur in den ent
sprechenden Unterabschnitten hergestellt. 
Der Schwerpunkt des Artilrnls liegt in der 
monographisch noch sehr dürftig bearbeiteten 
spätantilrnn G. (D). - Als gegensätzliche Ver
fahren der Streitbeendigung stehen einander 
in allen Epochen in mannigfacher Variation 
die staatliche u. die Sch.ieds-G. gegenüber. 
Diese kommt nur nach freiwilliger Unterw er
fung b eider Streitparteien in Gang, für jene 
genügt die Initiative eines Teils, des Klägers; 
der Beklagte kann sich dem Prozeß nicht 
( oder nicht ungestraft) entziehen. Die be
sonders von W. W1assak verfochtene Lehre, 
daß sich die staatliche, von Amtsträgern 
wahrgenommene G. historisch allmählich aus 
der Tätigkeit des privat en Schiedsgerichts 
entwickelt habe, ist heute als überholt anzu
sehen (Kaser, Zivilprozeßr. 19f). Die älte
sten griech. (Il. 18, 497/508; s. Wolff, Beitr. 
9/33; E. Cantarella: RivitScGiur 16 [1972] 
247/67) wie auch lat. Quellen (XII Tab. 8, 12f; 
s . Broggini 109) lassen erkennen, daß die 
Wurzel der staatlichen G. in einer, wenn auch 
primitiven, öffentlichen Kontrolle privater 
Eigenmacht liegt. Ein Urzustand des Faust
rechts, der entwicklungsgeschichtlich vom 
Schiedsgericht u. schließlich von der staat
lichen G. abgelöst worden wäre, ist in histori
schen Quellen jedenfalls nicht nachzuweisen. 

B. Altgriechische u. hellenistische Staaten. 
I. Die altgriechische Polis. Nur für zwei Stadt
staaten, Gortyn u. Athen, gestatten die Quel
len einigermaßen gesicherte Aussagen. 

a. Gortyn. Am Anfang der großen Gesetzes
inschrift (Inscr. Cret. 4, 72; 5. Jh. vC.) steht 
das Verbot, private Eigenmacht vor dem 
Spruch einer richterlichen Instanz auszuüben 
(col. 1, 1/14; s. R. F. Willetts, The law code 
of Gortyn: Kadmos Suppl. 1 [1967]; vgl. 
jedoch die Rezensionen von H. J. Wolff: 

SavZRom 85 [1968] 418/28 u. H. Meyer
Laurin: Gnomon 41 [1969] 160/5). Als Ge
richt nennt die Inschrift den Einzelrichter 
otxacr-r&c;, möglicherweise eine von eine~ 
Höchstmagistrat, einem x6crµoc;, autorisierte 
Privatperson (Wolff, Beitr. 54/8). Kam der 
Dikast seiner Entscheidungspflicht nicht 
nach, haftete er den Parteien mit seinem 
Vermögen (J. Kohler - E. Ziebarth, Das 
Stadtrecht von Gortyn [1912] 32. 81). Ein 
wahrscheinlich ebenfalls vom ,Kosmos' ein
gesetztes Kollegialgericht tritt in Inscr. Cret. 
1, 16, 1 (3. Jh. vC., Lato) auf. Neben der rein 
koerzitiven Aufsicht über die Rechtspflege 
stand dem ,Kosmos' jedoch auch echte richter
liche Kompetenz zu (BullCorrHell 61 [1937] 
333; um 600 vC., Dreros; s. V. Ehrenberg, 
Polis u. Imperium [Zürich 1965] 98/104). Das 
Verfahren vor dem Dikasten bewegte sich in 
streng formalistischen Bahnen ; die Zahl der 
streitentsch eidenden Zeugen (zB. Inscr. Cret. 
4, 72 eo!. 1, 20: xa-rix -rov µa[-rupa otx&ooev) oder 
Eide war vom Gesetz genau festgelegt, bzw. 
die Entscheidung des Richters ,unter Eid' 
(zB. ebd. 1, 10: oµvUV't"O( xp[vm) gestattet. 
Durch den zuletzt genannten Formalismus 
floß allerdings die freie Würdigung der Um
stände durch den Urteilenden in den nicht 
weiter überprüfbaren Spruch ein. 

b. Athen. Über die Justizorgane u. deren 
Zuständigkeit infonnieren zahlreiche literari
sche Quellen , hauptsächlich die Ath. des Ari
stoteles u. die Gerichtsreden; vgl. U. E. Paoli, 
Processo attico: NovissDigital 13 (1966) 
1089/94 u. Wolff , Recht II 2518f; grundlegend 
Harrison. 

1. Staatliche Gerichtsbarkeit. Im Zuge der 
Entwicklung zur Demokratie wurde den 
Amtsträgern der Polis die Kompetenz, in 
Streitfällen über die Zulässigkeit privater 
Eigenmacht (o[x"Y)) zu entscheiden, schließlich 
(mit Ausnahme von Bagatellsachen) entzo
gen. Schon Solon hatte jedem Bürger gegen 
den Spruch eines Magistrats die Ephesis ein
geräumt, mit welcher der Beschwerte das als 
Gerichtsversammlung (Heliaia) konstituierte 
Volk anrufen konnte (Aristot. Ath. 9, 1; s. 
M. Just, Die Ephesis in der Geschichte des 
attischen Prozesses, Diss. Würzburg [1965] 
75/134). Nach differenzierten Zuständigkeits
bestimmungen traten als Jurisdfä :tionsbehör
den die Höchstmagistrate auf, die neun 
Archonten, weiter die Vierzig u. die Eisago
geis (s. Lipsius 1, 53/86; Busolt- Swoboda 1, 
§§ 123. 125). Ihre Tätigkeit war in der voll aus-
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gebildeten Demokratie des 4. Jh. beschränkt: 
Sie hatten die Klagen entgegenzunehmen u. 
vorzuprüfen, sowie die Prozesse bei den ihnen 
zugeteilten Gerichtshöfen einzuführen u. dort 
der Verhandlung vorzusitzen. Die meisten 
vermögensrechtlichen Privatprozesse hatten 
außerdem eine obligatorische Schlichtungs
stelle, die öffentlichen Diaiteten, zu durch
laufen, welchen auch prozeßvorbereitende 
Funktion zukam, wenn sich eine Partei gegen 
deren Spruch mit Ephesis an das Gericht 
wandte. Außer durch Jurisdiktionsmagistrate 
konnte ein Gerichtsverfahren auch durch Be
schluß des Rates oder der Volksversammlung 
eingesetzt werden, wenn zB. ein Bürger eine 
Eisangelie wegen politischer Verfehlungen er
hob (s. M. H. Hansen, Eisangelia [Odense 
1975)). Als Ankläger konnte der Antragsteller 
einschreiten. Die Entscheidung fiel stets in 
Spruchkollegiea Als Relikt aus der Vorzeit 
hat sich die G. des unter dem Archon Basileus 
tagenden Areopags erhalten. Dieser urteilte 
über die vom Racheberechtigten erhobene 
private Anklage wegen vorsätzlicher Tötung 
u. über gewisse Verbrechen gegen die Sakral
ordnung. Für die übrigen Materien des (im 
heutigen Sinn) Privat- u . Strafrechts sowie 
für Prozesse öffentlich-rechtlicher Natur war 
die Heliaia zuständig. Sie umfaßte 6000 jähr
lich ausgeloste Bürger, welche außer dem 
Alter von über 30 Jahren u. der Epitimie 
keinerlei Voraussetzungen erfüllen mußten. 
Im Normalfall wurde die Heliaia in Unter
abteilungen, Dikasterien, tätig, Geschwore
nenkollegien von (je nach Bedeutung der 
Sache) 201, 401 oder 501 Richtern, die im 
4. Jh., wiederum durch Los, für jeden Ver
handlungstag neu zusammengestellt wurden. 
Dabei konnten, besonders in politischen Straf
prozessen, mehrere Abteilungen zu größeren 
Gruppen zusammengefaßt werden; Andoc. or. 
1, 17 berichtet von einem Aufgebot der gesam
ten Heliaia. Die Heliasten entschieden, keiner 
weiteren Instanz verantwortlich, unter freier 
Würdigung der Parteivorträge u. der vorge
legten Beweismittel in geheimer Abstimmung. 
An die Gesetze der Polis band sie allein ihr 
Amtseid (s. H. Meyer-Laurin, Gesetz u. Bil
ligkeit im attischen Prozeß [1965) 28/31; A. 
Biscardi, La ,gnome dikaiotate' et l'inter
pretation des Jois dans la Grece ancienne: 
RevlntDroitsAnt 17 (1970) 219/32). 

2. Schiedsgerichtsbarkeit. Streitentscheidung 
durch private, von den Parteien einvernehm
lich bestellte Diaiteten wird in den Reden 

häufig erwähnt (s. Lipsius, 1, 220/33; A. 
Steinwenter, Streitbeendigung durch Urteil, 
Schiedsspruch u. Vergleich nach griechischem 
Rechte (1925) 91/117). Der Diaitet war ge
halten, nach strengem Recht zu urteilen; zu 
einem Abweichen davon nach Billigkeit 
mußte er ausdrücklich ermächtigt werden . 
Andererseits konnte ihm aber auch die recht
liche Beurteilung bestimmter, noch festzu
stellender Umstände von den Parteien bin
dend vorgeschrieben werden (a(cxt-rcx bd p'Y)-ro'i:c:;; 
Isocr . or. 17, 19; 18, 10. 14). Den Ausschluß 
der staatlichen G. über eine vom Diaiteten 
entschiedene Sache sicherte ein -rwv atcxt't"Y)'t'Wv 
v6µoc:; (Demosth. or. 21; 94). Zur Schieds-G. im 
zwischenstaatlichen Bereich s. Busolt . Swo
boda 2, 1257/9; Ph. Gauthier, Symbola 
(Nancy 1972). 

II. Der ptolemäische Staat. Die Gerichts
verfassung des Ptolemäerreiches läßt sich im 
Gegensatz zu den in ziemlichem Dunkel lie
genden anderen hellenist . Monarchien aus 
dem Quellenmaterial der Papyri rekonstru
ieren; s. Seidl, Ptolem. Rechtsgesch. 69/84; 
Wolff, Justizwesen (s. auch ders., Recht II 
2530/2); Modrzejewski 42/82. Die Verfas
sungsprinzipien u. die äußeren Gegebenheiten 
des Staates (die Zentralgewalt des absoluten 
Herrschers u. die nationale Vielfalt des Staats
volkes) spiegeln sich auch in der G. Für die 
einheimische ägyptische u. die fremde Be
völkerung, unter welcher aus Juden, Syrern 
u. Arabern das griech. Element besonders 
hervorragte, wurden nach der wahrscheinlich 
von Ptolemaios II Philadelphos vor 270 er
lassenen Gerichtsordnung getrennte Juris
diktionszweige eingeführt : für die erste 
Gruppe die Laokriten, für die zweite die 
Dikasterien; der König übte seine eigene G. 
durch Delegierte, Chrematisten, aus. 

a. Laokriten. Sie waren als Kollegium von 
drei Priestern organisiert, welche in ägypti
scher Sprache u. nach ägyptischem Recht 
judizierten (näheres s. Seidl, Ptolem . Rechts
gesch. 70/3; Wolff, Justizwesen 48/53). Als 
Geschäftsführer war ihnen ein Eisagogeus 
beigegeben, der sich gewöhnlich aus der 
griech . Beamtenschaft des Kön,igs rekrutierte. 
Diese Gerichtshöfe dürften sich nur bis zu 
Beginn des 1. Jh . vC. gehalten haben . 

b. Dikasterien. Als ,Zehnmännergericht' 
waren in den beiden Griechenstädten Alex
andria u. Ptolemais sowie unter den Militär
siedlern (xcx-rotxot) auf dem flachen Land 
(xwpcx) durch das Los bestimmte Kollegien 
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von wechselnder Zahl mit der G. betraut. Sie 
urteilten, ebenfalls unter Aufsicht eines 
Eisagogeus , nach königlichen Justizdiagram
mata, deren Substanz in griechischer Tradi
tion wurzelte. Diese Einrichtung verschwand 
ber eits ein Jh. vor den Laokriten . 

c. Chrematisten. Während der gesamten 
ptolemäischen Zeit traten diese dreiköpfigen, 
vom König delegierten Kommission en als 
Gerichte auf (s. Seidl, Ptol em. R echtsg esch. 
121; Modrzejewski 58). Zunächst waren sie 
in Alexandria eingerichtet, im 2. Jh. (mit 
einem Eisagogeus ausgestatt et) auch in der 
Chora. Ptolemaios VIII Euergetes II grenzte 
iJ. 118 vC. ihre Kompetenz von der der 
Laokriten nach der Sprache der dem Proz eß 
zugrund eliegenden Urkund en ab (PTeb. 1, 5, 
207/20). Der durch die Gerichtsor ganisation 
kon servi erte Rechtsplurali smus wirkt e sich 
folglich nicht in der Anwendun g eines star
ren mat eriell en ,Personalität sprinzip s' aus, 
sondern nur in unterschi edlichen lcges fori 
der genannten Gericht e (Wolff, Recht II 
2531). Unter diesen hat ten die Laok.riten u. 
Dikasteri en, wie das Auftreten der Eisagogeis 
zeigt, keine ausschli eßliche eigene G. über die 
verschi edenen Volksgrupp en , sondern war en 
nur privilegi erte Gerichtständ e inn erhalb der 
umfass end en königlichen Justizhoh eit. Dar
aus ist aber nicht auf einen von den Gericht en 
zum König führ enden Instauz enzug zu 
schließen (Mitt eis - Wilck en 2, 1, 9). Die Kol
legien entschied en vielmehr endgültig u. von 
obrigkeitlich en Weisung en unabhängig. Nur 
ein Gnad enakt des H errsch ers vermochte die 
Rechtskraft eines Urt eils zu durchbrech en 
(Wolff, Justizwesen 16). 

d. Beamtenjustiz. Die umfassend en Zwan gs
mitt el des straff organisi ert en königlich en 
Verwaltungsapparats wurden in Konkurrenz 
zu den Gerichten auch in der Privatrechts
pflege eingesetzt . Strafsachen fielen in die 
alleinige Kompetenz jener Behörden. Trotz 
einer gewissen Verflechtun g der Verwaltung 
mit der Tätigk eit der Gericht e durch prozeß
vor bereitende Maßnahmen u. die Vollstrek
kung war den Beamt en jedoch nicht die In
struktion von Prozessen bei den Kollegial
gerichten übertragen (ebd. 186). Als Formu
lar von Rechtsschutzbitten an den Strategen 
hatte sich im 3. Jh. die formell an den König 
adressierte l,rre:u~u; entwickelt. 

e. Sondergerichtsbarkeit, bes. jüd ische. Die 
von Berneker 58/161 verzeichn eten Fälle hat 
Wolff, Justizwesen 160/78, un te r die Komp e-

tenz einer allgemeinen, weit verstand enen 
Beamt enjustiz eingeordnet. Umstritten ist 
die Art der G., die der Ethnarch der in Alex
andria ansässigen Jud engemeinde (1t0At,e:uµoc, 
Aristeas 310; Mitt e des 2. Jh. vC.) ausübte. 
Strabon bericht et darüb er (Jo s. ant . lud. 14, 
117): Ein Ethnar ch leit et das Volk, spricht 
Recht (i>tm,~ x.plcm,;) . .. u. herrscht wie über 
einen souv erän en Sta at. Ein e Reihe von Au
toren sieht in Strabon die Quelle für eine 
echte, autonome G. des Leiters der Gemeind e 
(Juster 2, 111 ; CPJ 1 nr. 10). Hingegen 
deutet Wolff, Justizw esen 21, das i>toct,ixv 
streng nach dem Wortsinn als schiedsrichter
liche Tätigkeit. Für die Erklärun g der zuerst 
genannten Gelehrten scheint der von Strabon 
gebraucht e Vergleich mit einem 1t0At,doc,; 
&pxwv ocÖ,o,e:AoÜ,; zu sprechen; s. dagegen aber 
Modrz ejewski 49/51, der das Zeugnis nur für 
die august eische Zeit , in der Strabon schrieb, 
gelten lassen will, sonst abe r Wolff folgt. Die 
Quellen lassen jedenfalls darüb er keinen Zwei
fel best ehen, daß der Ethnarch für seine 
Gemeind e keine ausschließliche Zustä ndig
keit hatt e . Einer seits waren Teile der jüd . 
Bevölk erun g in die köni gliche Armee oder 
Verwaltun g eingegliedert (s. Rostovtz eff, 
Hellenistic world 1, 325) u. aus diesem 
Grund einem besond eren staatlichen Ge
richt ssta nd unt erworfen; in den freilich be
reits aus vorptolemäischer Zeit stammenden 
ara mäi schen Urkund en der Milit ärko lonie 
in Elephantine sind keine Spuren einer 
autonomen jüd . G. zu finden (s. R. Yaron, 
Introdu ction to the law of the Aramaic papyri 
[Oxford 1961] 27; Ju ste r 2, 1108). Andererseits 
zeigt PGurob 2 (= CPJ 1 nr. 19 ; 226 vC.), daß 
( zumind est in der Chora) jüdisch e Parteien vor 
den griech. Dik asterien prozessierten. Mög
licherweise konnten sie dabei im Rahmen der 
zum Justizdia gramm subsidiären 1t0Amx.ol 
v6µm (PGurob 2, 44) na ch ihrem angestamm
ten Recht bemteilt werden (H. J. Wolff: 
SavZRom 70 [1953] 40 60 zu PEnt eux. 23 [218/ 
17 vC.]; Seid l, Ptolem. Rechts gesch . 15; vgl. 
jedoch CPJ 1, 33 85 ). Zur jüd. G. im Ägypten 
der folgenden Epoche s. u. Sp. 388f. 

C. Römische Republik u. Prinzipal. Ange
sichts der Kontinuität der ordentlichen Juris
diktionsmagistrate empfieh lt es sich, beide 
Epochen in einem Abschnitt zusamm enzu 
fassen u. darin die Neu einführung der G. des 
Prinz eps sowie die Gewichtsverschiebung 
lediglich besond ers hervorzuh eben. Die Ent
wicklung des röm. Reichs aus einem Stadt-
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staat legt die Gliederung in die stadtröm. G. 
u. die der Munizipien u. Provinzen nahe. 

I. Stadtrom. a. Staatliche Gerichtsbarkeit. 
Die Überlieferung der 12 Tafeln (bes. 1 u. 3) 
läßt ein bis ins einzelne geregeltes gericht
liches Verfahren der staatlichen Kontrolle 
eigenmächtiger Rechtsdurchsetzung erken
nen, gibt aber über die Gerichtsverfassung 
kaum Aufschluß. Man nimmt an, daß die G. 
bei den Höchstmagistraten lag, deren Orga
nisation zwischen der Königsherrschaft u. 
dem ständischen Ausgleich iJ . 367 vC. freilich 
als offenes Problem der röm. Verfassungs
geschichte zu betrachten ist (Lit . : Kaser, 
Zivilprozeßr . 268 ; 0. Behrends, Der Zwölf
tafelprozeß [1974]). Im Rahmen der leges 
Liciniae Sextiae wurde eine Prätur geschaf
fen, deren Träger zwar wie die beiden Kon
suln das imperium innehatte, aber an das 
Stadtgebiet gebunden war (praetor urbanus). 
Sein von dem der Höchstmagistrate nur durch 
das Herkommen abgegrenzter Amtsbereich 
war die G. Um 242 vC. trat ein zweiter Prätor 
(peregrinus) hinzu, qui inter (cives et) peregri
nos ius dicebat (Liv. epit. 19; Pompon.: Dig. 
1, 2, 2, 28; s. dazu D. Daube: JournRomStud 
41 [1951] 66/70). Über die später erfolgte Ver
mehrung der Prätoren u. deren Aufgaben s. G. 
Wesenberg, Art. Praetor: PW 22, 2 (1954) 1587 
(vgl. u. Sp. 373/5. 380f). Sachlich eng auf die 
Markt-G. beschränkt war die Kompetenz des 
ebenfalls sehr alten Amtes der kurulischen 
Adilen (Kaser, Zivilprozeßr. 12622 ). Soweit 
die Quellen zurückreichen, finden sich keine 
eindeutigen Hinweise darauf, daß den mit 
der G. betrauten Amtsträgern die Sachent
scheidung zustand (s. ebd. 23f; Kunkel, Un
tersuchungen 140f; anderer Meinung Brog
gini 59; Wolf 39). Der Magistrat hatte viel
mehr als Gerichtsherr in einem ersten Ver
fahrensabschnitt (in iure) nur die Vorent
scheidung zu fällen, ob er für den Rechts
streit ein Urteilsgericht einsetzte u. welches . 
Das Erlassen von amtlichen Verfügungen zur 
Streiteinsetzung bzw. (im Fall der confessio 
in iure oder der Unbestreitbarkeit des klä
gerischen Rechts) zur sofortigen Einleitung 
der privaten Vollstreckung war Inhalt der 
iurisdictio (Kaser, Zivilprozeßr. 28). Sie unter
lag der Interzession der Amtskollegen u. Volks
tribunen. Die Sachentscheidung fiel in einem 
zweiten Verfahrensabschnitt durch ein vom 
Magistrat unabhängiges, aus Geschworenen 
gebildetes Urteilsgericht. Über den Ursprung 
dieser für die ältere röm. G. charakteristi-

sehen Zweiteilung des Verfahrens gibt es 
zahlreiche Hypothesen (s. Pugliese 1, 77/100 
u. die von Kaser, Zivilprozeßr. 2339 141 ange
führte Lit.). Ebenso umstritten ist die sach
liche Zuständigkeit der ältesten Gerichts
magistrate. Die Forschungen Kunkels stellen 
für das altröm. Verfahrensrecht die tradi
tionelle Unterscheidung von Zivil- u. Straf
prozeß in Frage (Untersuchungen 137; s. dazu 
u. Sp. 373). Die getrennte Entwicklung in 
jüngerer Zeit rechtfertigt zumindest für die 
Darstellung das Beibehalten dieser Einteilung. 

1. Zivil,gerichtsbarkeit. ex.. Orde'Tliliche Ge
richtsbarlceit. Zur Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von zunächst ganz realen, 
körperlichen Zugriffsakten römischer Bürger 
auf Mitbürger (,Schuldner') oder Sachen 
setzte der Gerichtsmagistrat im Legisaktio
nenverfahren (*Prozeßrecht) als Urteilsge
richt entweder Geschworenenkollegien ( cen
tumviri, decemviri) oder einen einzelnen 
iudex bzw. einen oder drei arbitri ein (zu 
deren Funktion Broggini 94/159; Kaser, Zi
vilprozeßr. 4lf). Während das allein noch 
greifbare Centumviralgericht im Prinzipat 
nur mehr ein Schattendasein führte, nahm 
das Verfahren vor dem Einzelrichter im 
Formularprozeß (*Prozeßrecht) die Stelle des 
ordentlichen Rechtsganges ein (unrömisch 
,ordo iudiciorum privatorum' ebd. 1171). Das 
Formularverfahren erlangte mit der lex Iulia 
iudiciorum privatorum (17 vC.; s. auch die 
lex Aebutia aus dem 2. Jh . vC.) im Bereich 
des iudicium legitimum allgemein "0 die pro
zessualen Wirkungen nach dem ius civile. Im 
iudicium legitimum entschied ein vom Prätor 
durch Dekret eingesetzter römischer Bürger 
als Privatmann (iudex privatus) den Prozeß 
gemäß dem vom Prätor den Parteien erteil
ten u. von diesen durch litis contestatio an
genommenen Streitprogramm (formula). Des 
weiteren mußte ein solcher Prozeß unter rö
mischen Bürgern stattfinden u. innerhalb des 
ersten Meilensteines eingerichtet worden sein 
(ebd. 115f; zur litis contestatio s. Wolf; da
gegen aber M. Kaser, Nuovi studi sul pro
cesso civile romano: Labeo 15 [1969] 190/8; 
dort auch weitere seit ders., Zivilprozeßr. 
215/24 erschienene Lit.; vgl. H. Hausmanin
ger, Rez. Wolf: TijdschrRechtsg 37 [1969] 
597/600). In Fällen von besonderem öffent
lichen Interesse, im Bereich des Privatrechts 
vor allem für Freiheitsprozesse u. gewisse 
Deliktsklagen , bestellte der Prätor zur Urteils
findung ein drei- bis elfköpfiges Kollegium von 
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Rekuperatoren (s. Schmidlin ; Kaser , Zivil
prozeß r. 142/5). - Die Geschworenen , die in 
Kolle gien oder als Einzelrichter bestellt wer
den durften (ursprünglich nur Senatoren), 
waren in einer Richterliste (album iudicum) 
verzeichnet . Erst im Laufe der politischen 
Kämpfe der späteren Republik ,v11rde diese 
auch dem Ritt erstand geöffnet (ebd. 35f.139f ; 
vgl. u. Sp. 375). Die Dien st listen für die 
Privat - u. Kriminal-G. wurden jährlich neu er 
stellt . Zur Ermittlung eines Listenrichters für 
einen konkreten Prozeß standen zwei Verfah
ren zur Verfügung: die Losung (sortitio) oder 
Auswahl (electio). Im ersten Fall hatten die 
Partei en ein beschränktes Ablehnungsrecht , 
im zweiten wurde deren Einigung berück
sichtigt (ebd. 43f. 141 f) . Behrends 49. 64 
ordnet hin gegen die electio ausschließlich 
der vom album unabhän gigen Ri cht erb este l
lun g zu, die Listenrichter seien den künftig en 
Kläg ern bereits am Jahr esanfan g zugelost 
worden. - Der Spruch der genannten Ge
schworenengerichte war in republikani scher 
Zeit endgülti g u. inapp ellab el (s. L. Wenger , 
Art . Appellation: o. Ed. 1, 564f ). Dem Ein
zelricht er droht e nach XII Tab. 9, 3 (Gell. 
20, 1, 7) für Bestechlichkeit die Tod esstrafe; 
seit dem klassischen Recht haft et e er für 
Schäden aus Pflichtverl etzung (lis sua facta; 
Kaser, Zivilprozeßr. 36. 142). Sowohl die 
Gerichtsmagistrate als auch die Einzelricht er 
pflegten, da sie in der Re gel nicht rechts
kundi g waren, ein consilium juristi scher Rat 
geber beizuziehen (Kunkel , Consilium , Con
sistori um 231 f). 

ß. Cognitio extra ordinem. Im Zuge der 
durch den Prinzipat eintret end en verfas
sungsrechtlichen Änd erun gen entwickelte 
sich neb en der zunächst noch weiterbeste
henden republikanischen Gerichtsorganisa
tion eine neue, auf der Stellung des Prinzeps 
beruhende G., die cognitio extra ordinem 
(Call. : Dig. 50, 13, 5 pr./3 de cognitionibus, 
s. dazu R. Bonini , I libri De cognitionibus di 
Callistrato [Milano 1964]). Dieses Verfahren 
setzte sich zuerst in den Provinz en durch u. 
hat zur Zeit Diokletians die auf dem iud ex 
privatus aufbauende G. praktisch ganz ab 
gelöst. Der Kognitionsprozeß hat die Zwei
teilung des Verfahrens verlassen. Staatliche 
Amtsträger (Magistrate oder kaiserliche Be
amte ) fällt en das Urt eil nach eigener Sach
prüfung (causa cognita; aber auch speziell 
für den Prätor gebraucht, s. Kas er, Zivil 
prozeßr. 136/8). Möglich u. üblich war aller-

dings die Delegat ion eines Unt erb eamten 
(iudex datus, delegatus, pedaneus) zur Durch
führung des Beweisverfahrens u. Urt eilsfäl
lung (ebd . 362). Die einzeln en Materi en der 
cognitio entwickelten sich als unsy st emati
sche Neuschöpfun gen des Kaiserrechts. Den 
Konsuln wurde von Augustus unt er anderem 
die Ents cheidun g über Fideikommi sse, Ali
mentationsansprüche zwischen Eltern u . 
Kindern, Freih eitsproz esse u. die Tutorb e
stellung übertragen. Für manche dieser 
Kompet enzen traten später neugeschaffen e 
Sonderprätoren ein , zB. der praetor tutela
rius. - Schon Augustus hatte sich durch eigene 
cognitio der Privatrechtspflege angenommen. 
Als verfassungsrechtliche Grundlage hierfür 
betracht et man das imp erium proconsulare 
oder die tribunicia pot estas (ebd . 350). Der 
Prinzeps führte entw eder die Verhandlung 
selbst durch u. sprach sein Urteil nach Be
ratung mit seinem Konsilium (Kunk el, Con
silium, Consistorium 241) oder setzte einen 
delegier t en Richt er ein, der nach vorge
schriebener R echtsansicht (rescriptum) zu 
entscheiden hatte. Das kaiserliche Gericht 
fand zun ächst auf dem Forum (pro tribunali) 
statt, seit Hadri an im Palast (s. H. Last , Art. 
Auditorium: o. Ed . 1, 917/9; vgl. B . Tamm , 
Auditorium and Palatium = Stockh. Stud . 
Class. Arch. 2 [1963]). Hadrian ert eilt e auch 
erstmals rescripta, indem er in Form von 
libelli eingebrachte Bitten (preces , supplica
tio) um Äuß erun g zu streitigen Recht sfällen 
durch subscriptio erledigt e u . öffentli ch aus
häng en ließ (s. Ri ccobono , Font es 1, 435f nr . 
82 [139 nC.]). Die Vorbereitung der Antwor
ten obla g der Kanzlei a libellis (s. dazu u. Sp. 
391). - Die überragend e Stellun g des Prin
zeps bracht e die Entwicklung der Berufung 
(appellatio, provocatio; s. dazu Litewski u. 
Orestano) gegen gerichtliche Urt eile mit sich. 
Als Ausgangspunkt hierfür ist die von der 
kaiserlich en Entscheidungsgewalt delegierte 
G. des Kognitionsv erfahrens anzusehen . Au
gustus hatt e nur magistratische Verfügungen, 
Claudius jedoch bereits Urteile des iudex 
privatus aufgehoben. Nero leit ete App ella
tionen dem Senat zur Entscheidung zu. Erst in 
der späteren Kaiserzeit änderte der Prinzeps 
durch eigenen Spruch Geschworenenurteile ab 
(Kaser, Zivilprozeßr. 397/400). Zur Berufungs
entscheidung waren für Rom zunächst der 
pra etor urbanus , im 2. Jh. nC. der praefectus 
urbi (s. E . Sachers, Art. Praefectus urbi : PW 
22, 2 [1954] 2502/34), für das ganze Reich seit 
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dem 3. Jh. der praefectus praetorio (W. Enß
lin , Art. Praefectus praetorio: PW 22, 2 [1954] 
2391/502) delegiert, vgl. u . Sp . 417f. 435. 
Dieses Amt war zeitweise mit den führenden 
Juristen des Reiches besetzt, Aemilius Pa
pinianus, Iulius Paulus, Domitius Ulpianus; 
die beiden letztgenannten begannen ihre 
Laufbahn als assessores (B. Kübler, Art. 
Assessor: o. Bd. 1, 803/6; vgl. 0. Behrends, 
Der Assessor zur Zeit der klassischen Rechts
wissenschaft: SavZRom 86 [1969] 192/226; 
dagegen aber Kunkel, Consilium, Consisto
rium 241) des Prätorianerpräfekten Papinian 
(s. Kunkel, Herkunft 224. 244/6). Der Prin
zeps entschied gleichwohl häufig selbst in 2. 
oder (über Appellationsurteile des praefectus 
urbi) in 3. Instanz. - Der Gläubiger konnte 
die Vollstreckung der im Kognitionsverfahren 
ergangenen Urteile entweder auf dem Wege 
der ordentlichen G. (Kaser , Zivilprozeßr . 
296/317) oder durch eigens hierfür bestimmte 
Beamte betreiben (executores, apparitores; 
ebd. 405/9). 

2. Strafgerichtsbarkeit. oc. Vor Sulla. Die 
Grenze zwischen Zivil- u. Straf-G. liegt im 
klassischen Recht unbestrittenermaßen an
ders als in modernen Rechtsordnungen. So 
gehört zB. die auf Geldbuße gerichtete 
Klage des durch Diebstahl (furtum) Verletz
t en zur Zivil-G . des Prätors . Umstritten ist 
hingegen die Einordnung der Kapital-G. in 
vorsullanischer Zeit. Die auf Mommsen (StrR 
142/50 ; vgl. 940) zurückgehende traditionelle 
Lehre sieht den Ursprung des kapitalen 
Strafverfahrens im Komitialprozeß (zB. Bra
siello 1157f) . Dieser ist als zweistufiges Ver
fahr en gedacht, in welchem zunächst der von 
Amts wegen einschreitende Magistrat das 
Urteil gesprochen habe, welches die Volks
versammlung nach Provokation des zum 
Tode Verurteilten als Gnadeninstanz zu be
stätigen oder zu verwerfen gehabt habe. Dem
gegenüber waren die Komitien nach den 
Forschungen Kunkels (Untersuchungen 34. 
130; Quaestio 727f; s. dort jeweils die Vor
läufer seiner Theorie) nur für politische, ge
gen die Gemeinschaft gerichtete Vergehen 
zuständig, wie Hochverrat (perduellio) oder 
Amtspflichtverletzungen. Die Magistrate 
(Volkstribunen, Quästoren, Ädilen) hätten 
dort lediglich die Rolle von Anklägern ge
spielt. Die Provokation habe nicht mit der G. 
der Komitien, sondern ausschließlich mit der 
koerzitionellen Strafbefugnis der Magistrate 
(s. H. Last , Art . Coercitio: o. Bd . 3, 235/43) in 

Zusammenhang gestanden (vgl. aber Bau
man; Tyrell). Gemeine, nur gegen einzelne 
gerichtete Straftaten , wie Mord (parricidium) 
oder Brandstiftung , seien unter die iurisdictio 
der zivilen Gerichtsmagistrate gefallen. Diese 
hätten für die private Anklage nach Vollzug 
einer legisactio sacramento (*Prozeßrecht) 
eine Geschworenenbank (quaestio) eingesetzt, 
dort den Vorsitz geführt u. den Schuldspruch 
verkündet . Die Vollstreckung der Rache habe 
wie in anderen Privatprozessen (s. o. Sp. 370) 
beim siegreichen Ankläger gelegen (Kunkel, 
Quaestio 728/30). Die zentrale Bedeutung der 
physischen Rache im Privatprozeß der röm . 
Frühzeit u . parallele Entwicklungsverläufe 
in vergleichbaren primitiven Rechtsordnun
gen (s. zB. o. Sp. 363/6) stützen Kunkels 
Hypothese ; s. aber die Vorbehalte in den von 
Kaser, Zivilproz eßr. 328 u . Kunkel: SavZRom 
84 (1967) 3822 angeführten Rezen sionen zu 
Untersuchungen; s. auch Tondo (mit weiter er 
Lit.) . - Neben die (nach Ansicht Kunk els) auf 
privater Anklag e u . dem ius civile beruh end e 
Kapital-G. des Prätors trat mit der Entwick
lung Roms zur Großstadt u. Großmacht die 
Strafverfol gung mitt els iudicia publica. Im 
3. Jh . wurd en in Rom im Interesse der öffent
lichen Sicherheit Magistrate niederen Ranges , 
tresviri capitales, eingesetzt, die von Amts 
wegen gegen Gewaltverbrecher (sicarii), ferner 
Brandstifter u. auf frischer Tat ertappte Diebe 
einschritten. Es genügte hierfür die Anzeige 
(nomen deferre) eines Privatmannes. Ge
ständig e Verbrecher (Sklaven wurden gefol
tert: s. G. Thür, Art. Folter [juristisch]: o. 
Bd. 8, 106/8 ; dazu noch Val. Max . 8, 4, 2) 
erlitten die Todesstrafe vermutlich ohne Ge
schworenenspruch. Erschien die Schuld zwei
felhaft, fiel die Entscheidung durch Spruch 
des Konsiliums, welches der Triumvir oder 
der mit der Sache befaßte Prätor beizuziehen 
hatte (s. Kunkel, Untersuchungen 74; ders ., 
Funktion 1, 222n). Nach dem zweiten puni
schen Kri eg wurd en Prozesse über politische 
Straftaten nicht mehr vor die Volksversamm
lung gebracht, sondern vom Senat jeweils 
einem Imperiumsträger zur Untersuchung u. 
Verhandlung vor einem aus Senatoren gebil
deten Konsilium zugewiesen (quaestio ex
traordinaria; Kunkel, Quaestio 735). Für die 
Ausbildung ständiger Gerichtshöfe reichte 
jedoch die Anzahl der 300 Senatoren nicht 
aus. Allein für das (allerdings zivile, ursprüng
lich von Rekuperatoren entschiedene, Schmid
lin 20f . 149; s. o. Sp. 370f) Repetundenver-
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fahren wurde seit einer lex Calpumia repe
tundarum (149 vC.) eine Richterliste für das 
ganze Amtsjahr erstellt (quaestio perp et ua). 
Erst die lex Sempronia iudiciaria des C. 
Gracchus (122 vC.) bildete den Ausgangs
punkt für die Organisation eines Systems von 
Schwurgerichtshöfen, weil sie auch den Rit
tern den Zutritt zur Richt ertät igkeit eröff
nete (s. Kunkel, Quaestio 737f ; Gruen; Eder; 
Flach; vgl. o. Sp. 371). 

ß. Die spätre'[J'Ublikanischen Quästionen. Die 
unter Sulla erlassenen Justizg eset ze bauen im 
wesentlichen auf bereits bestehenden ständi
gen Gerichtshöfen auf. Die Richterlisten wa
ren zunächst allerdings wieder dem auf 600 
Sitze vermehrten Senat vorbehalten. Die Zu
ständigkeit der einzelnen Quästionen wurde 
folgendermaß en geordnet: öffentliche Gewalt
tätigkeit u . Giftmord (quaestio de sicariis et 
veneficiis), Testament- u. Münzfälschung (de 
falsis), schwere Injurien u. Hausfriedensbruch 
(de iniuriis), Hochverrat (maiestat is), Er 
pressung in den Provinz en (repet undarum), 
Wahlbestechung (ambitus), Hinterziehung 
von Staatsvermögen (peculatus); Näheres s. 
Kunkel, Quaestio 741/5. Die Leitung dieser 
Gerichtshöfe lag bei Prätoren oder iudices 
quaestionum. Das Verfahren kam durch An
klage eines beliebigen Bürg ers in Gang (im 
privaten Kapitalverfahren hatt e hing egen 
nur der Verletzte ein Klag erecht). l\'Iit der 
delatio nominis st ellte der Verfolger an den 
Magistrat den Antra g, als Ankläger zugela ssen 
zu werden. Unter mehreren Bewerbern ent
schied eine divinatio (Brasiello 1159). Kunkel, 
Quaestio 749/55 beschreibt hauptsächlich 
anhand einer inschriftlich erhalt enen lex 
(Acilia 1 [Riccobono , Fontes 1, 84/102 nr. 7]; 
s. dazu Brasiello 1158f) u. der Verrinen das 
komplizierte Verfahren , in welchem aus der 
allgemeinen Richterliste die Sonderverzeich
nisse der verschiedenen quaestiones u. daraus 
schließlich die Konsili en für die einzelnen 
Prozesse zusammengest ellt wurden. Den Ab 
schluß der Entwicklung der Quästio nen bildet 
die von Augustus im Rahmen seiner umfas
senden Neuordnung der Gerichtsverfassung 
(vgl. o. Sp. 371) erlassene lex Iulia iudicio
rum publicorum iJ. 18/17 vC. (s. Kunkel, 
Quaestio 769/73), jedoch wurde diese bis ins 
3. Jh. nC. noch nachzuweisende republi
kanische Einrichtung schon seit der Mitte des 
1. Jh. nC., also wesentlich früher als die Zivil
G., von der cognitio extra ordinem u. der 
kaiserlichen G. überflügelt. 

y . Neuerungen im Prinzipat. Die allge
meine, nichtpolitisch e Straf-G. üb er Verbre
cher geringen Standes, einsch ließlich Sklaven, 
verlagerte sich frühz eitig auf die durch
schlagskräftige, unkompliziert e cognitio des 
von Augustus anstelle der tresviri capitales 
(s. o. Sp. 374) eingesetzten pra efectus urbi 
(Bleicken 116f; Kunk el, Quaestio 777f) . Im 
Amt des Stadtpräfekten, das bisweilen auch 
Juristen bekleideten (zB. Pegasus u. Salvius 
Iulianu s; s. Kunk el, Herkunft 133. 158), wa 
ren Kompetenzen der Straf- u. Zivil-G. (s. o. 
Sp. 373) vereinigt . Im Strafprozeß urt eilte 
allerdings auch hier ein Konsilium üb er die 
Schuldfrage (Kunk el, Consilium, Consisto 
rium 235). Begrenzte polizeiliche Strafbefug
nis hatte für die Stadt Rom auch der pr aefec 
tus vigilum (W. Enßlin, Art . Pra efect us vigi
lum: PW 22, 2 [1954] 1340/7). - Die G. über 
Straftaten der oberen Gesellschaftsschichten 
u. solche politischer Art verlagerte sich hin 
gegen auf zwei in der neueren Forschung ein 
gehend diskuti erte Einrichtungen, das Senats 
u . das Kaiser gericht (s. die von Volkmann 
220f ang eführt e Lit .; dazu noch Kunkel, 
Entst ehun g; Beranger). Beide Them en wer
den im Zusam menhan g mit den verfassungs
rechtlichen Fragen um die Entst ehun g des 
Prinzipats erörtert. Die Kontrov ersen ergebe n 
sich aus der Interpr etat ion der zun ächst spär
lich en , aus Stilgründen oder politisch er Ten
denz oft ung enauen oder unsachlich en Be
richt e der historiographischen Quellen. Als 
privil egierter Gerichtsstand für kapitale Straf
verfahren gegen Senatoren war das Senats 
gericht vom frühen Prinzipat bis in die l\'Iitte 
des 2. Jh. wirksam . Umstritten ist der Beginn 
der gerichtli chen Tätigkeit des Senats. 
Bleicken 17 /27 führt sie auf die republikani
sche Zeit zurück, auf die Erklärung zum 
hostis rei publi cae u . besonders auf die vom 
Senat gegen die Catilinarier gefällten Todes
urteile. Das durch das 5. Edikt aus Kyr ene in
schriftlich überlieferte SC Calvisianum (Ricco
bono, Fontes 1, 403/14 nr. 68; 4 vC.) bezeuge 
für die augusteische Zeit die Senats-G. in 
Repetundens achen (Bleicken 35/43). Der repu
blikanische Ursprung des Senatsgerichts wird 
jedoch weitgehend abgelehnt (s. schon de 
Marini Avonzo 10; Kunkel, Entstehung 3/11 ). 
Die hostis-Erklärung sei als Maßnahme 
des Staatsnotstandes stets von der Funktion 
der G. geschieden worden (s. auch H. Bellen: 
Gnomon 36 [1964] 388). Andererseits sei nach 
dem SC Calvisianum der Senat nicht in seiner 
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Gesamtheit als entsch eidende Instanz aufge
tr eten, sondern habe bei bloßem Rückforde
rungsbegehren nur ein aus seiner Mitte bestell
tes Kollegium von Rekuperatoren als Urteils
gericht eingesetzt (Kunkel, Entstehung 22f; 
Schmidlin 23/8). Das kapitale Repetunden
verfahren habe weiterhin noch vor den Quä
stionen stattgefunden . Erst unter Tiberius 
habe die Strafjustiz des Senats institutionel
len Charakter gewonnen (Kunkel, Entste
hung 3. 60). Mit zunehmender Fügsamkeit des 
Senats gegenüber dem Willen des Prinzeps 
verlor seine G. im 2. Jh. jedenfaJls ihre Be
deutung zugunsten des konkurrierend en Kai
sergerichts (Bleicken 121/4; Kunkel, Rez. 
Bleicken 373). - Unbestrittenermaßen hat 
bereits Augustus die Straf-G. als Oberbe
fehlshaber des Heeres ausgeübt, ebenso in 
den seiner Verwaltung unterstellten Provin
zen u. über die zahlreichen Angehörigen seines 
,Haushaltes' (familia). In Diskussion steht 
allerdings die Frage nach einer allgemeinen 
Strafzuständigkeit des Prinzeps. Diese geht 
nach Volkmann 89. 218 u . Jones, Studies 90f 
schon auf Augustus zurück. KeJly 37 /46 ver
neint sie, nur in Majestätssachen habe Au
gustus eigene G. ausgeübt; Bleicken 75/8 
läßt auch das nicht gelt en. Die Kaiser hätten 
die G. im Laufe des ersten Jh. ohne Rechts
grundlage usurpiert (Kelly 62. 100) bzw. sie 
vom Senat nach dessen ,Selbstaufgabe' der 
Strafjustiz übernommen (Bleicken 104). Da
gegen treten jedoch G. Broggini: Iura 15 
(1964) 267f u. Kunkel, Rez. Bleicken 366f 
auf. Beide Autoren halten an einer allgemei
nen, von Augustus freilich sehr zurückhaltend 
ausgeübten Straf-G. des Prinzeps fest. Kun
kels Einwände richt en sich im wesentlichen 
gegen die von Bleicken 86 unt ernommene 
Deutung des consilium als rein beratendes 
Gremium u. stellen auf den Unterschied zwi
schen den politischen Beratern (den Freun
den des Pl'inzeps) u. dem Gerichtskonsilium 
ab (Rez. Bleicken 367/70). Dieses sei a:ls 
feste Einrichtung während der ganzen Prin
zipatszeit nachzuweisen. Seine Besetzung mit 
Senatoren höchsten Ranges sei dem Kaiser 
sogar weitgehend entzogen gewesen (Kunkel , 
Consilium, Consistorium 239). Das Gerichts
konsilium des Prinzeps habe in Anknüpfung 
an die republikanische Tradition der Beam
tenjustiz (s. o. Sp. 373f) über die Schuldfrage 
entschieden, der Kaiser selbst anschließend 
die Strafe verhängt (ders., Funktion 2, 
313/5; Untersuchungen 79/90). An diesem 

Grundsatz habe das Kais erger icht im Prinzi
pat festgehalten. Ein Schuldspruch sei jedoch , 
ebenfalls nach republikanischer Tradition, 
entfallen, wenn der Täter geständig war 
( confessus pro iudicato; ders., Prinzipien 
118/23). Diesen Umstand habe Tacitus des 
öfteren zum Anlaß genommen, um das Kaiser
gericht als autoritäre Einrichtung hinzustel
len, wie es auch noch heute von der herr
schend en Lehre gesehen wird (s. die Analysen 
einzelner, doppelt überlieferter Fälle: ders., 
Funktion 2, 271/8; vgl. auch Entstehung 
39f). Über die Straf-G. der Kaiser u. seiner 
Beamten über Christen s. u. Sp. 389/91. Auf
schlußreich für die G. des Prinzeps sind auch 
die unter den ,heidnischen Märtyrerakten' 
(aus der Auseinand ersetzung zwischen Grie
chen u. Juden in Alexandria) überlieferten 
Protokoll e von Gerichtsverhandlung en in Rom 
(s. H. A. Musurillo, The acts of the pagan mar
tyrs [Oxford 1954]; dazu J . Crook, Consilium 
principis [Cambridge 1955] 133f; Kunkel, 
Funktion 2, 27041 r; vgl. auch CPJ 1 nr . 56/74). 

<5. Vollstreckung . Ein im kapitalen Privat
verfahren ergangener Schuldspruch zog die 
private Vollstreckung der Todesstrafe nach 
sich. Belege für ihre praktische Anwendung 
gibt es zwar keine, doch findet sich in den 12 
Tafeln (8, 14. 23) ihr Vollzug durch Sturz 
vom tarpejischen Felsen geregelt (Kaser, 
Zivilprozeßr. 10169 }. Noch in der Kaiserzeit 
fand diese Exekutionsart unter der Leitung 
der ursprünglich außerhalb der Magistratur 
stehenden Volkstribunen statt (Mommsen, 
StrR 931. 9332). Die Höchstmagistrate oder 
die Pontifices leiteten hingegen öffentliche 
Hinrichtung en nach einem Urteil der Komi
tien oder Quästion en (soweit die Täter nicht 
ins Exil gingen; s. Levy 30f}, ebenso die 
tresviri capitales die innerhalb ihrer Kompe
tenz gelegenen u . die im Stadtgefängnis vor 
zunehmenden Vollstreckungen. Die Exekution 
selbst besorgten ursprünglich die Liktoren, 
später Henker (carnifices). Im Prinzipat wa
ren Hinrichtungen in der Regel Sache des 
Militärs (s. u. Sp. 390). Ebenfalls dem Kriegs
recht entnommen waren die ,Volksfesthin
richtungen' bei öffentlichen Tierhetzen, die 
bereits in republikanischer Zeit auf Beschluß 
des Feldherrn gegen Kriegsgefangene u. 
(außerhalb der Rechtsgemeinschaft stehende) 
römische Überläufer zur Anwendung kamen 
(Mommsen, StrR 926). 

b. Nichtstaatliche Gerichtsbarkeit. 1. Schied8-
gericht. Neben dem vom Prätor bestellten 



379 Gerichtsbarkeit 380 

iudex privatus der staatlichen G. stand für 
die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten auch 
der Weg zum privaten arbiter offen. Seine 
Funktion ist für die klassische Zeit klar zu 
erkennen. Notwendig war ein Schiedsvertrag 
(compromissum), ein formloses Übereinkom
men der Parteien über Streitgegenstand u. 
(einen oder mehrere) Schiedsrichter. Außer
dem sicherten die Parteien einander die Er
füllung des Spruches durch Strafstipulatio
nen zu (Ulp.: Dig . 4, 8, 11, 2). Des weiteren 
bedurfte es der Annahme (receptum) jener 
Aufgabe durch den Schiedsrichter . Der Prä
tor konnte den arbiter mit multa (Paul.: Dig. 
4, 8, 32, 12) oder pignoris capio zur Erfüllung 
seiner Pflicht anhalten. Der Spruch selbst 
hatte kein erlei direkte prozessuale Folgen. 
Lediglich der Verfall der Strafsumme be
wirkte, daß der verurteilte Schuldner leistete 
oder der abgewiesene Gläubi ger von einer 
gerichtlichen Klage über die entschiedene 
Sache Abstand nahm (Ulp . : Dig. 4, 8, 2 ; s. 
Kaser, Zivilprozeßr. 526; Ziegler). Als bloße 
Schieds-G. war auch die G. der Vereine (col
legia u.ä .) konstituiert, soweit ihre Satzungen 
eine solche vorsahen (s. zB. Riccobono, 
Fontes 3, 91/4 nr. 32, 17; augusteische Zeit). 
Staatliche Vollstreckung wurde nicht gewährt 
(L. Schnorr von Carolsfeld , Geschichte der 
juristischen Person 1 (1933] 375f; Kaser , Pri
vatr. 1, 309). Zur G. innerhalb der jüd. u . 
christl. Gemeinden s. u. Sp. 386/9. 471/4. 

2. Hausgericht. Das Kernstück der röm. 
Familiengewalt bildete das Recht des pater
familias über Leben u. Tod (ius vitae necisque) 
der Hauskinder, Ehegattin u. Sklaven. Nur 
ein todeswürdiges Verbrechen rechtfertigte 
allerdings die Ausübung des Tötungsrechtes. 
Der Hausvater pflegte (nach den spärlichen 
Quellen) vor diesem Schritt die nächsten An 
gehörigen zu hören . Mommsen, StrR 16/26 
verweist die ,Hauszucht' aus dem Bereich des 
Strafrechts. Demgegenüber sieht Kunkel, 
Consilium, Consistorium 230f; ders., Das 
Konsilium im Haus gericht: SavZRom 83 
(1966) 219/51 im Konsilium der Verwandten 
eine rechtliche Schranke des Tötungsrechts . 
Diese hätten in Parallele zum staatlichen Ver
fahren über die Schuldfrage abgesprochen; 
vgl. auch Kaser, Privatr. 1, 63. Spätestens 
mit Hadrian, eher schon in viel früherer Zeit, 
hat sich jedoch das Tötungsrecht zu dem der 
häuslichen Züchtigung abgeschwächt (W. 
Selb, Ius vitae necisque u. Züchtigungsrecht: 
The Irish Jurist 1 (1966] 138/50). 

II. Munizipien . Als sich die Herrschaft 
Roms über Italien ausbreitete, lag die G. für 
die in den municipia oder coloniae ansässigen 
röm. Bürger (vollen u. minderen Rechts) nach 
herrschender Lehre in der Hand des Prätors. 
Doch entsandte dieser alljährlich Delegierte 
(praefecti iure dicundo) in den ager Romanus, 
welche eine Reihe von Gerichtsstätten be
reisten u. dort wie der Prätor die iurisdictio 
in Privat- u . nichtpolitischen Strafsachen aus 
übten (Kas er , Zivilprozeßr. 127; Kunkel , 
Quaestio 779). Gemäß den nach dem Bundes
genossenkrieg (90 vC.) erlassenen Stadtrech
ten hatten ständige Lokalmagistrate, schließ 
lich duoviriiure dicundo, die G. übernommen . 
Ihre iurisdictio unterlag aber gewissen Be
schränkungen zugunsten des Prätors (vadi
monium Romae faciendum; s. Kaser, Zivil
prozeßr. 128f). Munizipale Strafgerichte vom 
Typ der stadtröm. Quästionen sind erst in den 
Gemeindeordnungen Cäsars nachzuweisen 
(Bleicken 183f). Daß Munizipalmagistrate zu
mindest an Nichtbürgern die Todesstrafe voll
strecken lassen durften, beweist eine interes
sante Inschrift aus Puteoli: nach einer lex 
locationis für die Verdingung des Bestattungs
wesens an einen Monopolpächter war dieser 
auch für die Vollstreckung publice angeordne 
ter Hinrichtungen zuständig (L. Bove, Due 
iscrizioni da Pozzuoli e Cuma: Labeo 13 (1967] 
26 (2. Hälfte des 1. Jh. vC.]; Kunkel, Quaestio 
78lf). Seit Augustus war Italien mit einem 
System von Militärposten überzogen, deren 
Leitern (unter dem praefectus praetorio) 
Strafbefugnis gegen Kriminelle zustand (vgl. 
Ulp.: Dig. 5, 1, 61, 1). Hadrian u. schließlich 
Marc Aurel ordneten auch die Zivil-G. neu, 
indem sie in größeren Gerichtsbezirken kaiser
liche Beamte einsetzten, consulares u. später 
iuridici (Kaser, Zivilprozeßr . 367f; Chasta
gnol, Prefecture *7; Torrent; Bruna; Sims
häuser; Talamanca) . 

III . Provinzen. a. Senatsprovinzen. Die 
ältesten außeritalischen Herrschaftsgebiete 
Roms erforderten schon aufgrund ihrer 
geographischen Lage von Anfang an die 
ständige Anwesenheit eines röm. Statthal
ters . Zunächst wurde zu diesem Zweck die 
Zahl der Prätoren vermehrt, seit Sulla gal: 
es eigene praesides (proconsules, als deren 
Delegierte legati proconsulis pro praetore 
ferner quaestores pro praetore; s. Kaser, Zivil
prozeßr. 130). Neben den militärischen u 
politischen Aufgaben oblag dem Statthalte1 
die G., jedenfalls über die in seinem Amtsbe , 
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reich (provincia) ansässige röm. u. italische 
Bevölkeri,mg. Aus den oft erwähnten Pro
vinzialedikten (s. vor allem Gaius ad edictum 
provinciale) geht hervor, daß der Zivilprozeß 
auch in jenen Gebieten in Gestalt des zwei
geteilten Verfahrens durch Bestellung eines 
iudex privatus ablief ( ebd. 120; s. o. Sp. 370). 
Den in der Regel durch eigene cognitio 
des Statthalters durchgeführten Strafpro
zeß beherrschte das Prinzip, daß der Magi
strat in Kapitalsachen gegen Römer wie 
auch Peregrine die Entscheidung über die 
Schuldfrage einem Konsilium zu überlassen 
hatte (Kunkel, Consilium, Consistorium 233). 
Dieses stellte er aus seinem Stab zusammen; 
meistens zog er auch Mitglieder der provin
zialröm. Oberschicht zu. Demgegenüber sind 
für Kyrene bis in den frühen Prinzipat auch 
Geschworenengerichtshöfe bezeugt, die aus 
der röm. u. seit Augustus auch aus der griech. 
Bevölkerung der höheren Zensusklassen ge
bildet wurden (Riccobono, Fontes 1, 403/14 
nr. 68, 1, 4/7. 15/8; 4, 65f; Bleicken 168/76; 
Kunkel, Consilium, Consistorium 233). Auf 
Verlangen eines griech. Angeklagten wurde 
ein Gerichtshof gemischter Zusammenset
zung ausgelost (Riccobono, Fontes 1, 403/14 
nr. 68, 1, 21/9). Über Privatprozesse zwischen 
Nichtbürgern konnten hingegen einheimische 
Gerichte (nach einheimischem Recht) ent
scheiden (Kaser, Zivilprozeßr. 121). Die 
schließlich Zivil- u. Strafsachen umfassende 
Kognition des Statthalters u. die Appel
lation der Bevölkerung an den Kaiser 
(Bleicken 151) verwischten allmählich die 
Eigenheiten der G. in den Senatsprovinzen. 
Der iudex privatus wurde schon zur Zeit der 
Severer zurückgedrängt u. war unter Diokle
tian praktisch verschwunden (Kaser, Zivil
prozeßr. 124). 

b. Kaiserprovinzen. 1. Römische Behörden. 
Die jüngeren, zZt. des Augustus noch nicht 
befriedeten Provinzen unterstanden den legati 
Augusti pro praetore, denen comites, adses
sores oder iuridici beigegeben waren. Prae
fecti Augusti oder procuratores, beide aus 
dem Ritterstand, verwalteten Gebiete, in 
welchen die übernommenen Staatsformen in 
Nachfolge autonomer Herrscher stärker auf
recht erhalten wurden. Ob, in welcher Form u. 
wie lange sich diese Beamten in Zivilprozes
sen an den ordo iudiciorum hielten, ist eine 
umstrittene Frage (s. Kaser, Zivilprozeßr. 
122/4. 131). Belege über zweigeteilte Verfah
ren können nämlich ebenso auf die Delega-

tion der cognitio an einen Unterbeamten 
(iudex pedaneus , s. o. Sp . 372. 395f) gedeutet 
werden. Kunkel, Consilium, Consistorium 
236/8 hat die urkundlichen u . literarischen 
Zeugnisse ausgewertet, die auch für das Straf
verfahren vor den kaiserlichen Provinzial
beamten auf den Schuldspruch durch ein 
Konsilium schließen lassen. Gegen Peregrine 
u. Angehörige seiner Truppen konnte der 
Statthalter allerdings seit jeher von sich aus 
aufgrund seiner Koerzitionsgewalt (H. Last, 
Art. Coercitio: o. Bd. 3, 235/43) Züchtigung 
oder die Todesstrafe verhängen (Bleicken 166; 
Kunkel, Quaestio 783; zum ius gladii s. H. G. 
Pflaum, Les procurateurs equestres sous le 
haut-empire romain [Paris 1950] 117; Jones, 
Studies 60; vgl. u. Sp. 430). Römische Bür
ger waren gegen derartige Maßnahmen durch 
die mit den leges Porciae (2. Jh. vC.; J. 
Bleicken, Art. Provocatio: PW 23, 2 [1959] 
2447/50. 2455 zur ]ex Iulia de vi publica des 
Caesar) auf die Provinzen ausgedehnten 
Grenzen der Koerzition geschützt (A. Heuß: 
SavZRom 64 [1944] 12lf). Dennoch mögen 
dort Verstöße gegen das Provokationsrecht 
(s. o. Sp. 373f) häufig gewesen sein (vgl. 
Kunkel, Untersuchungen 88328 ). Wirksamen 
Schutz gegen Urteile in Straf- u. Zivilsachen 
bot hingegen die Appellation an den Kaiser 
(zunächst auch an den Senat; s. o. Sp. 372f. 
376f). 

2. Städtische Behörden. Bis in die hohe 
Prinzipatszeit ist neben der G. des Statt
halters eine weitgehende Autonomie der 
Städte (1t6Ae:tc;, civitates) festzustellen. Eine 
Übersicht über die reiche Literatur zum 
Verhältnis der röm. u. peregrinen G. in den 
einzelnen Provinzen bieten Nörr 30109 u., im 
Zusammenhang mit der Frage nach dem 
Anwendungsbereich des röm. Reichsrechts u. 
der Volksrechte, W. Selb: JbOsterrByzGes 14 
(1965) 4759 ; Luzzatto. Obwohl die Schriften 
der röm. Juristen den Eindruck der alleinigen 
Zuständigkeit des Statthalters über Peregrine 
erwecken, sprechen schon praktische Gründe 
für die Existenz städtischer G. Das Gebiet 
einer Provinz war nämlich zu jener Zeit noch 
viel zu groß, als daß die sparsame röm. Ver
waltung die gesamte Rechtspflege hätte be
wältigen können. Für freie Städte, zB. Athen 
oder Lakedaimon, ist die eigene G. durch 
Appellationsverbote erwiesen, Rhodos hatte 
sogar die Blut-G. (Nörr 3lf). Ahn.liches ist 
auch für nichtfreie Städte zu erschließen. Die 
allmähliche Rückbildung der autonomen G. 
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scheint weniger durch den Kompetenzhunger 
der röm. Magistrate hervorgerufen worden zu 
sein, als vielmehr durch steigend e Inan
spruchnahme der röm. G. (s. Plut. praec. ger . 
814Ff), zu welcher die 1tOAL't"r.u offenbar grö
ßeres Vertrauen hatten als zu ihren eigenen 
Behörden (Aristid. or. 26, 37f [2, 102 Keil]; 
Nörr 32/4). 

3. Ägypten. Auf diese Provinz ist als Son
derfall einer perfekt durchorganisierten kai
serlichen Zentralverwaltung u. wegen der 
umfangreichen urkundlichen Überli eferung 
näher einzugehen. Die röm. Herrschaft wurde 
dort vom praefectus Aegypti, stets einem 
Angehörig en des Ritterstandes, ausgeübt (M. 
Humbert, La juri sdiction du prefet d'Egypte 
d'Auguste a Diocletien [Paris 1964] 95/142) . 
Ihm war durch ein von Augustus veranlaßtes 
Gesetz das imperium eines röm. Magistrats 
verliehen worden (Ulp.: Dig. 1, 17, 1). Die G. 
des Präfekten war an die Stelle der G. des ptole
mäischen Königs getreten. Durch den Verfall 
der nationalen Eig engerichte (s. o. Sp. 
366f) waren bereits alle Voraussetzungen für 
das röm. Regime gegeben (Wolff, Organisa
tion 32f). Der Übergang vollzog sich, wie das 
Schicksal des Chrematistengerichts zeigt , ohne 
offenen Bruch. Man trifft dieses in immer be
scheidener werdenden Funktion en bis in das 
3. Jh. an, schließlich setzte es nur noch der 
ebenfa lls aus der Ptolemäerzeit stammende 
Archidikastes fort (R. Taubenschlag, The law 
of Greco-Roman Egypt in the light of the 
papyri 2 [Warszawa 1955] 53310 ). Zur Streit
beendigung durch Temp eleid s. Seid], Ge
richtsverf. 317/9. Grundsätzlich war die G. in 
der Person des Präfekt en konzentriert. Er 
war als Vertreter des Kaisers der einzige aus 
eigener Autorität u. mit allumfassender Zu
ständigkeit fungi erende Richter im Laude 
(Wolff, Organisat ion 36f). Er konnt e in jeder 
Angelegenh eit (priv at-, straf- oder verwal 
tun gsrechtlich er Natur) angegangen werden, 
u. es lag bei ihm, die Entscheidung in denkbar 
freier cognitio selbst zu fällen. Wie die ande 
ren Statthalt er pflegt e der Präfekt regelmäßig 
Gerichtstage (conventus) an verschiedenen 
Orten seiner Provinz zu halt en (Pelusion , 
Alexa ndria , Memphis; s. dazu die von Kaser, 
Zivilprozeßr. 370 30 angeführte Lit .). Doch 
stand es ihm frei, jede beliebige Sache au 
unt ergeordn ete Organe zur Erl edigung zu 
übertragen, besonders zog er seine Gaustra
te gen u. die üb er diesen stehenden Epistra
t egen hierfür heran . Diese führten die Ver -

handlung nicht aus eigener Macht, sondern als 
iudices pedanei (s. o. Sp. 372. 395f) u. waren 
seit dem 1. Jh. an einen gewissen Formalismus 
der Prozeßführung gebunden (Wolff, Organi
sation 39f). Neben dem Präfekten hatten in 
Zivilsa chen der iuridicus Alexandria e (3Lx.ocLo-
36TI/½; s. Kaser, Zivilprozeßr. 369) u. in steuer
lichen Angelegenheiten der Idioslogos (s. 
Riccobono jr.; Swarney) direkt vom Kaiser 
abgeleitete G. (s. E. Seid], Rechtsgeschichte 
Ägyptens als römische Provinz [1973] 93/109). 
Die G. unter Militärangehörigen (ein pra e
fectus castrorum delegierte einen centur io 
zur Urteilsfällung; Riccobono, Fontes 3, 190f 
nr. 64 [41 nC.]) behandelt Seidl, Gerichtsverf. 
321 f. Zur G. innerhalb der alexandrinischen 
Judengemeinde s. u. Sp. 388f. 

c. Palästina u . die jüd. Diaspora. Die Ge
schichte der G. im Raume Palästina s u. die 
Quellen der jüd. Eigen-G. in der Diaspora 
spiege ln höchst aufschlußreich die politi sche 
u. verfassungsrechtliche Lage im Osten des 
röm. Reiches zur Prinzipatszeit wider. Seit 
der zumindest als Materialsammlung noch 
brauchbaren , zusammenfassenden Darstel
lung dieser Probleme von Juster 2, 93/165 ist 
auch die Rechtsgeschichte durch die neueren 
Funde am Toten Meer erheblich bereichert 
word en, so daß zZt. auf diesem Gebiet viel
fach noch weniger als anderswo endgü ltig e 
Aussagen gemacht werd en können . 

1. Römische Gerichtsbarkeit. Als Pompeius 
die Provinz Syria errichtete (64 vC.), ließ er 
das Reich Juda als Klieutelfürstentum be
stehen. Augustus übte die G. hierin lediglich 
in Streitigkeiten innerhalb der Familie des 
Herodes aus (Volkmann 151/66; Kunkel, 
Funktion 2, 26328 ). Der Prinzeps zog auf
grund von Beschwerden der Bevölkerung iJ. 
6 nC. Judäa, das Teilreich des Herodianers 
Archelaos, ein u. unterst ellt e es einem Pro
kurator. 

oc. Zivilgerichtsbarkeit. Für die röm. Zivil-G. 
fehlen zunächst Quellen . Erst nach Zerstö rung 
des Tempels (70 nC.) ist sie aus den tannaiti
schen Schrift en als Alternative zur eigenen 
G. der Juden zu erschließen (Just er 2, 116). 
Nach einer Inschrift aus Gerasa (L. Robert: 
RevP hilol 60 [1934] 276/8) richtete Hadrian 
dort 130 nC. einen Konvent ein: x.oc&tcr't"OC\/'t"OC 
tv&&3e: &yo[pixv 3Lx.wv]. Wie kompliziert die 
privatrechtlichen Verhältni sse (veranlaßt 
möglicherweise durch differenzierte Zustän
digk eits erwägungen, s. W. Selb: SavZRom 86 
[1969] 4 72) jener teils hellenisierten, teils 
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auch mit römischem Bürgerrecht ausgestat
teten Bevölkerung gewesen sein mußten, zei
gen die am Nordwestufer des Toten Meeres 
neugefundenen Urkunden (s. E. Koffmahn, 
Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda 
[1968] u. bes. die von E. Seidl: Studi Grosso 2 
[1968] 343/61 u. H. J. Wolff: AufstNiederg
Röm Welt Teil 2, Prinzipat [im Druck] behan
delten Texte). 

ß. Strafgerichtsbarkeit ( Bürger, Soldaten, 
Peregrine). Umfangreich sind hingegen die 
hauptsächlich in literarischer Form überlie
ferten Zeugnisse über die Straf-G. der röm. 
Machthaber. Eingehende Diskussionen haben 
vor allem der Prozeß gegen Jesus u. der gegen 
den Apostel Paulus erfahren . Dieser ist der 
einzige überlieferte Fall der G. über römische 
Bürger in Judäa (Act. 25, 1/31). Pau1us, der 
wegen Tempelfrevels (s. dazu u. Sp. 386) in 
Haft war, ist von Jerusalem nach Caesarea, 
dem Sitz des Prokurators , überstellt worden. 
Im Prozeß vor Porcius Festus (um 62 nC.), 
der die Sache von seinem Amtsvorgänger 
Antonius Felix übernommen hatte, appellierte 
der Apostel an den Kaiser (Kix(mxpix emxix
;>.,oüµixt: Act. 25, 11; L. Wenger, Art. Appella
tion: o. Bd. 1, 564/71, bes. 566/8), worauf sich 
der Statthalter eines Urteilsspruches enthielt. 
Diese Appellation war keine Berufung an eine 
höhere Instanz, sondern die Inanspruch
nahme des allein zuständigen Gerichts. Denn 
in Judäa waren offenbar nicht (wie etwa in 
Kyrene, s. o. Sp. 381) römische Quästionen 
eingerichtet u. dem Prokurator, der sich 
zwar eines Konsiliums bediente (Kunkel, 
Consilium, Consistorium 236), stand die 
Kapital-G. über Römer nicht zu (Bleicken 
179; vgl. Jones, Studies 54f). Das Kaiser
gericht hatte sich zur Zeit Neros neben den 
stadtröm. Quästionen bereits zur festen In
stitution entwickelt (s. o. Sp. 377 f) u. war für 
die Bewohner der Kaiserprovinzen die nächst
liegende Instanz (s. Bleicken 178/82). - Die 
prokuratorischen Statthalter hatten die kapi
tale Koerzitionsgewalt über ihre Truppen 
(ius gladii; Bleicken 166) nur kraft besonderer 
Verleihung, zB. Coponius (6 nC.; Jos. b. lud. 
2, 117). Cumanus (48/52 nC.) ließ einen röm. 
Soldaten hinrichten, der im Spott eine Torah
rolle zerrissen hatte (Jos. ant. lud. 20, 117; 
b. lud. 2, 231; Blinzler 178). - Zahlreiche 
Fälle römischer Strafjustiz gegenüber Juden 
ohne römisches Bürgerrecht finden sich zu
sammengestellt bei Juster 2, 147 2 (unter Pro
kuratoren) u. 1502 (unter legati pro praetore 
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der nach 70 nC. reorganisierten Provinz). 
Allerdings scheidet er nicht zwischen militäri
schen Maßnahmen zur Unterdrückung von 
Revolten u . formaler cognitio . Zu dieser zählt 
der Prozeß Jesu vor Pontius Pilatus (vermut
lich 30 nC. ). Der Ablauf des Verfahrens ist hier 
nicht weiter aufzurollen (s. dazu Blinzler; 
Winter; Dodd; Longo; Derett; Catchpole; 
Pancaro). Jesus wurde von Mitgliedern des 
Synedriums (s. u.) vor dem damals in Jerusa
lem weilenden Statthalter wegen Hochverrats 
(Anmaßung der von Rom unabhängigen 
Königswürde) angeklagt. Kunkel, Prinzipien 
121; Consilium, Consistorium 235f, erklärt 
das Verhalten des Pilatus, besonders das 
Todesurteil ohne Spruch eines nach römischem 
Recht zu erwartenden consilium als zwin
gende Konsequenz aus dem Geständnis des 
Angeklagten (confessus pro iudicato). In der 
Beteiligung des zum Pasha-Fest ebenfalls 
nach Jerusalem gekommenen Herodes Anti
pas, des Tetrarchen von Galiläa, sieht Blinzler 
205/19 lediglich eine politische Geste des 
Pilatus. In rein religiöse, unpolitische Strei
tigkeiten der Juden griffen die Prokuratoren 
jedoch in der Regel nicht ein (Blinzler 177; 
s. aber das Diatagma Kaisaros [dazu ebd. 
168f] oder das Verfahren gegen den Un
glückspropheten Jesu' ben l;[anan vor Albi
nus [64 nC.; Jos. b. lud. 6, 300/9], dazu 
Blinzler 172f). Vermutlich vor 115 nC. wurde 
ein ungenannter Statthalter mit einer An
klage gegen Rabbi Eli'ezer ben Hyrkanos 
wegen minut (Häresie, prägnant Juden
christentum; s. u. Sp. 388) beschäftigt u. 
fällte einen Freispruch (Freudenberger, De
latio 11/9 zu Tos. l;[ullin 2, 24; b'Abodah 
Zarah 16b; Midr. Qoh. R. 1, 8, 3). 

2. Synedrium. a.. Vor 70 nC. Der in die per
sische Zeit zurückreichende, vom sadduzä
ischen Priestertum getragene, aristokratische 
,Hohe' oder ,Große Rat' (s. dazu J. Schmid, 
Art. Synedrium: LThK 2 9 [1964] 1227/9; 
E. Lohse, Art. Synhedrium: RGG 8 6 [1962] 
562f; ders., Art. cruve3ptov: ThWbNT 7 [1964] 
858/69; Mantel; Hoenig) hatte unter den 
Herodianern seine G. mit Ausnahme der 
religiösen eingebüßt (Hoenig 88). Quellen zur 
Usurpation der Kapital-G. durch Herodes u. 
seine Erbens. Juster 2, 1285 bzw. 1303 • In der 
prokuratorischen Provinz Judäa bildete das 
Synedrium die höchste einheimische Behörde 
für religiöse Angelegenheiten, autonome Ver
waltung u. G. Es hatte eigene Polizeigewalt 
(Mc. 14, 43; Act. 4, 3). Der Hohe Rat teilte 

lS 
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seine Komp ete nzen mit lokal en Syn edrien 
(Jos. ant. lud . 4, 225 ; Sanh edr in 1, 5). 
Todesurteil e durfte er zwar fällen, doch 
erforderte die Vollstreckung die Bestätigung 
durch den Prokurator (Blinzl er 165/74 mit 
ausführlicher Diskussion abweichender Mei
nungen, s. auch Mant el 315f; vgl. auch dessen 
Darstellung 254/300 der im folgenden erwähn
ten Prozesse). Jesus war vor dem Hoh en Rat 
wegen Gott eslästerung angeklagt u. nach 
förmlichem Verfahren zum Tode verurteilt 
worden (Mc. 14, 64; Mt. 27, 3; s. Blinzler 128; 
die Synedrist en wechselt en allerdings ihre An
klage vor Pilatus, s.o. Sp . 386). Die Steinigung 
des ebenfalls wegen Gotteslästerung verfolgten 
Stephanus (Act. 7, 57f) ist als Akt der Lynch
justiz vor der Fällung des Syncdralurteils auf
zufassen (Blinzler 173). Hing egen hatte der 
Hohe Rat unter I:lanan II (Annas) bei Vakanz 
der Prokuratur mit der Hinrichtung des J ako
bus u. dessen Gefährten wegen Gesetzesüber 
tretung (vor 64 nC.; Jos. ant. lud. 20, 200/3) 
seine Kompetenz überschritten (Blinzler 172). 
Lediglich unter dem kurzzeitig ohne Prolm
rator herrschenden König Agrippa I (41/44 
nC.) hatte das Synedrium uneingeschränkte 
G. (Tos. Sanhedrin 9, 11 (429]; Sanhedrin 
7, 2b; jSanhedrin 7, 24b (43]; s. dazu 
Blinz ler 161). Paulus war der G. des Syn
edriums durch sein römisches Bürgerrecht ent
zogen (Bleicken 180 zu Act.. 22, 30/23, 10). S. 
auch die nichtkapitalen Verfahren gegen 
Petrus u. Johannes als Volksverführer (Act. 
5, 17/40). Sofortige straflose Tötung, nicht 
aber Kapital-G., stand den Juden (nach 
Blinzler 170) nach römischem Privileg gegen 
jeden Heiden (auch Römer) zu, der die Tem
pelschrank e überschritt (Jos. ant. lud . 15, 
417 u.a., bes. b. lud. 6,126) . - Örtlich war die 
Kompetenz des Hoh en Rat es auf die Provinz 
Judäa beschränkt. Kraft der Stellung des 
Tempels im religiösen Leb en der Juden gab 
es jedoch einen gewissen Instanz enzug von 
lokalen Synedrien (auch außerhalb Palästinas) 
an die Gerichtshöfe der größer en Städte u. 
schließlich nach Jerusalem, allerdings nur 
unter Einverständni s beider Parteien oder in 
Form von Anfragen um Rechtsgutachten 
(Mantel 222f). 

ß. Nach 70 nC. Mit dem Fall Jerusal ems 
hörte das Synedrium u. damit das sadduzä
ische Priest er tum zu bestehen auf. Es for
mierte sich aber unt er R abb i Johanan ben 
Zakkai bald ein neues, ausschließlich aus 
pharisäischen Schriftg elehrten bestehend es 

,Großes Synedrium', welches zunächst wis
senschaftliche Autorität in religiösen Fragen 
erlangt e, doch bereits unt er seinem zweiten 
Präsidenten als ,Großer Gerichtshof' von den 
Römern als oberste per egrine Instanz geduldet 
wurde. Dieses Synedrium richtete lokale In
stanzen ein u. bestellt e deren Richter (Hoenig 
96; Mant el 206/20), welchen in Zivilsachen bis 
398 (Cod. Th eod. 2, 1, 10; s. dazu u. Sp . 465) 
neben den röm. Behörd en eigene G. mit La
dung s- u. Vollstreckungszwang zustand (Ju
ster 2, 97. 104f). Die Straf-G . war den jüd. 
Gericht en jedoch genommen, allerdin gs to le
rierten die Römer in Sachen der Religion so
gar Tod esurt eile u. deren Vollstreckung (Orig. 
ep. 1, 14 [PG 11, 8lf; um 240 nC.]; Just er 2, 
15lf). Die G. wurd e zumeist von Spruch
koll egien wahrgenommen (Mant el 223; Just er 
2, 962). Das Große Synedrium entschi ed über 
,schwierige Sachen' dur ch alle 71 Mitglieder, 
sonst urteilten Kammern von 23 oder 3 Rich
tern (bSanh edrin 16a. 18a; Hoenig 98). Die 
Rabbinen führten hauptsächlich in den Jah
ren 70/135 den Kampf der schließlich siegreich 
gebliebenen pharisäischen Orthodoxi e mit 
den verschi edenen anderen religiösen Rich
tungen des Jud entums (Kulm 39). Die 
schärfste Waffe innerhalb dieser Auseinander
setzungen war die ursprün glich nur vom 
Synedrium über minim auszusprechende Ex
kommunikation (s. W. Doskocil , Art. Ex 
kommunikation: o.Bd. 7, 1/22, bes . 7/10). In 
dieser Zeit bedeutete minim ,innerjüdische 
Här etiker' u. umfaßt e vor allem die Juden
christen u. die Gemeind e der Essener (Kuhn 
35/8; Dietrich 353). Zu berühmten Fällen von 
Exkommunikationen s. Mantel 111/4; darun
t er befindet sich auch der des vorhin erwähn
ten Rabbi Eli'ezer ben Hyrkanos, der mit sei
ner Eschatologie der christl. Lehre nahestand 
(Freudenberger , Delatio 16f) u. wegen seiner 
Unnachgi ebigkeit in Frag en der levitischen 
Reinheit aus dem Synedrium ausgesch lossen 
wurde (Dietrich 352). - Die Frage der 
Schiedsgerichtsbark eit im jüd. Recht behan
delt ausfülu·lich Cohen, Arbitration 165/223. 

3. Diaspora. Die Quellen für die jüd. G. 
außerha lb Palästina s sind auch für die röm. 
Zeit nicht allzu zahlr eich. Josephus (ant. lud. 
14, 235) überliefert uns ein Edikt, mit wel
chem der Proprätor Lucius Marcius (49 vC.) 
den Juden römischen Bürg errechts in Sar
des die eigene G. bestätigte (Juster 2, lll). 
Dasselbe dürfte Augustus (nicht Caesar, s. 
CPJ 1, 5620 ) auf einer Stele (Jos. ant. lud. 14, 
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188) der alexandrinischen Judengemeinde zu
gesichert haben (Goodenough 1628 ; vgl. zu 
dessen Ausführungen aber CPJ 1, 32 84 ). Der 
von Strabon erwähnte Ethnarch (s. o. Sp. 
368) wird von Modrzejewski 5032 als ephe
mere Erscheinung der augusteischen Zeit ge
deutet; Bestand habe allein die alexandrini
sche Gerusia gehabt. Zum weiteren Schicksal 
dieser Gemeinde s. die o. Sp. 378 angeführte 
Lit.; s. auch Zucker. Augustus bestätigte 
(2 vC./2 nC .) in einem Edikt auch den Juden
gemeinden der Provinz Asia die bereits von 
Caesar erteilten Privilegien (s. dazu Jos. ant. 
lud. 14, 190/212. 215), u.a., daß ihre Mitglie
der am Sabbat u. dessen Vorabend nicht vor 
ein (heidnisches) Gericht geladen werden 
durften (Jos. ant. lud . 16, 163; Kunkel, Funk
tion 2, 316f). Von der Tätigkeit der jüd . Ge
richte nach Zerstörung des Tempels zeugen 
die von Juster 2, 1131 (Rom, Antiochien, 
Babylon) u. CPJ 1, 32 8 , (Alexandria) ange
führten Stellen aus dem Talmud. 

IV. Römische Gerichtsbarkeit über Christen. 
Diesem Thema ist bereits ein ausführlicher 
Artikel gewidmet (s. H. Last, Art. Christen
verfolgung II (juristisch): o. Bd. 2, 1208/28). 
Die gerichtlichen u. polizeilichen Maßnahmen 
gegen die röm. (Juden- u .) Christ engemeinde 
unter Claudius u. Nero wiesen keinerlei ver
fahrensrechtliche Besonderheiten auf (ebd. 
1210/2). Das Vorgehen der röm. Behörden 
gegen die Christen im 2. u. 3. Jh. hat seit Last 
reiche literarische Bearbeitung gefunden, s. 
vor allem die Literaturangaben bei Freuden
berger, Verhalten 13/5 (ausführlich u. kri
tisch rezensiert von Mayer-Maly, dort weitere 
Lit. 546u) u. Bickermann; vgl. auch Barnes; 
Wlosok; Molthagen (ebenfalls Rez. von Ma
yer-Maly); Speigl. Die Kompetenz lag bei 
den Statthaltern (s. Ulp.: Dig. 48, 13, 76; 
Wenger, Quellen 519 320 }, dem praefectus urbi 
(lmxpxoc;; Acta lustini 5, 8) u. beim Kaiser 
selbst. Die neueren Autoren stimmen darin 
über ein, daß Plinius d.J. als Statthalter von 
Bithynien (111/13 nC.) nicht aufgrund seiner 
Koerzitionsgewalt (so Last aO. 1222/4) ein
schritt, sondern die Christenprozesse in Form 
korrekter strafrechtlicher cognitio (s. o. 
Sp. 376 u. 382) durchführte. In seinem 
Reskript auf Plinius' Anfrage ordnete Trajan 
an, daß am Anklageprinzip festzuhalten sei 
(Plin. ep. 10, 97). Der Prinzeps verbot darin 
Verfolgungen von Amts wegen ( ebd. 97, 1) oder 
auf anonyme Anzeigen hin (ebd. 97, 2). Das 
bestätigte auch Hadrian in einem Reskript 

an den Prokonsul der Provinz Asia; Minu
cius Fundanus (124/25 nC.}, u. verfügte, daß 
über falsche Ankläger Kalumnienstrafen zu 
verhängen seien (Euseb. h .e. 4, 9, 3). Bicker 
mann 312f bringt aus der Zeit vor Decius 
zahlreiche Beispiele von Akkusationsver
fahren, überliefert von christlichen Autoren, 
die auf diesen Umstand freilich wenig 
Gewicht legten; s. vor allem den namentlich 
bekannten Philosophen Crescens, der Justin 
anklagte (Tatian bei Euseb . h. e. 4, 16, 7; 
vgl. auch J . Vogt, Art. Christenverfol
gung I (historisch): o. Bd. 2, 1159/1208, bes. 
1170/83). - Plinius unterbrach aus politischen 
Erwägungen (Freudenberger, Verhalten 114) 
das Verfahren über Anklagen gegen römi
sche Bürger u. ließ diese nach Rom an das 
Kaisergericht überstellen (Plin. ep. 10, 96, 4); 
ein späterer, gallischer Statthalter, wartete die 
Weisung des Kaisers ab u. fällte dann das Ur
teil selbst (Euseb. h. e. 5, 1, 44; Jones, Studies 
55). Hingegen hatte Plinius kein erlei Beden
ken , noch vor der Antwort des Prinzeps über 
geständige peregrine Angeklagte die Todes
strafe zu verhängen (Plin. ep. 10, 96, 3). Die 
Streitfrage, ob der Statthalter dabei ein for
melles Urteil verkündet (Freudenberger, Ver
halten 9935 } oder lediglich den Vollstreckungs
befehl gegeben habe (duci iussi ; Mayer-Maly, 
Gehalt 317), läßt sich nun durch die von Kun
kel vertretene Funktionsteilung im röm . Straf
prozeß (s. o. Sp. 376f. 378) klären. Die con
fessio der Angeklagten machte einen vom Kon
silium des Statthalters zu fällenden Schuld
spruch überflüssig (Kunkel, Prinzipien 121; 
ders., Consilium, Consistorium 236), also 
konnte der Duktionsbefehl an das Militär, die 
im Kognitionsverfahren jener Zeit übliche 
Anordnung der Vollstreckung (Mommsen, 
StrR 924), sogleich erfolgen (vgl. auch den 
Prozeß Jesu, o. Sp. 386). Die Bekenner hatten 
mit dem ,nomen Christianum' die nach Mei
nung des Plinius (u. der heidn. Umwelt) damit 
verbundenen ,flagitia' (Plin. ep. 10, 96, 2) zu
gestanden, so daß sich jede weitere Unter
suchung erübrigte. Daß das Christsein selbst 
als todeswürdiges Verbrechen angesehen 
wurde (Freudenberger, Verhalten 77. 155), 
geht aus der Korrespondenz zwischen dem 
Statthalter u. dem Prinzeps jedoch nicht 
hervor (Bickermann 309; Mayer-Maly, Rez. 
Freudenberger 549 [vgl. aber noch ders., 
Gehalt 317)). Im gleichen Sinn interpretiert 
Bickermann 303f (gegen Freudenberger, 
Verhalten 233) das bereits erwähnte Re-
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skr ipt Hadri ans: Die Christ en seien, wie 
es die Apologete n st ets ver lan gt hatt en , 
nur wegen gemein er Verb rechen anzukla gen 
u . nach ordnun gsgemäßer cognitio zu ver
urt eilen gewesen. Mit dem ersten ist aller
dings die Fülle der Märt yre rakten aus der 
Zeit vor Decius (kritis ch ausgewert et von Bar
nes 44/8) schwerlich zu vere inen , nach wel
chen der schon von P liniu s angewendete u. 
von Trajan bestä t igte Opfert est (Plin. ep . 10, 
96, 5. 97, 1; s. dazu Fr eudenb erger, Verhalten 
141/54) einen bind end en Entlastungsbeweis 
darstellt e. Neben die förmli che Anklag e tra
t en in der Zeit zwischen Marc Aur el u. Decius 
stets im Zusamm enha ng mit politischen 
Unruh en in verschi edenen Teilen des Reich es 
bluti ge, von den Behörd en geleit et e Verfol
gung en (Vogt aO. 1181. 1175). Des Christ en
tums verdä chtigt e Person en wurd en von Amts 
wp,gen ausgeforscht u. durch die Folter (s. 
G. Thür, Art. Folt er (juri stisch): o.Bd. 8, 
101/12, bes. 110) zum Vollzug der supplicatio 
gezwung en. Erst diese Maßnahmen der Statt
halt er kann man zur coercitio rechn en 
(Bickermann 3152 ) . Auf der Grundl age dP-s 
erstm als von Decius (249/50 nC.) durch Edikt 
statui ert en allgem einen Opferzwang es (wer 
dem Aufruf nicht nachkam, wurd e vor eigens 
hierzu eingerichtete Kommissionen ziti ert 
[Last aO . 1227; Vogt aO. 1185. 1195/8)) ver
ließen die röm. Behörden im Verfahren gegen 
die Christ en endgültig das Anklageprinzip ; 
vgl. auch Kunkel, Quaestio 776/9. 

D. Dominat . I. Die nachklassische Kogni
tion. a. Aufkommen des Kognit ionsprozesses. 
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